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Elischoff, J ustizob ersekretärin
als Urkundsbearrtin der
Geschäfrsstelle
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ln dem Rechtsstreit

der
Verwaltun
(lr:|,

P rozessberro llmächtigte:

Klägerin,

Rechtsanwälte,Arens & Kordel, StÜbelallee

55, 01309 Dresrlen,

gegen

die

{{tl|r,
Beklagte,

P rozes sber,roll m ächtigte:

hat das l\nrtsgericht Gelsenkirchen

aruf die nründliche Verhancllung vom 03.Q2,2014

d,urch den Direktor des Anrtsgerichts Kausträter

furr Rechlr erkannt:

1)
Die Bekt;agte wird verurteilt, an die Klägerin 1940,62 € zuzUglich Zinsen in Höhe von

5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz pro Jahr seit dern 6.11'2013'

Rechtsanwälte lflHlll,
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sowie vorg€rrichtliche Rechtsanwaltskosten in Höhe vorr 192,90 € zu z:lhlen'

2.)

Die Kosten des Rechtsstrerits werden der Beklagten auferlegt'

J.i

Das Urteil i:;t gegen Sicherlheitsleistung in Höhe von 1110 o/. des beizutreibenden

Betragers vorlä ufig vol lstrec kbar.

Tatbestanc!

Die Parteien streiten Lrber restliche Ansprüche auf Ersatz: von Mietwagenkosten fOr

die unfallbedingte Anmietung eines Porsche Cayenne durch den seitens eines

Versicherungsnehmers der Beklagten geschädigten

Recklinghausen.

lf"r.

Die Klägerin macht aus abl3etretenem Recht die Ansprtrr:he des Gesclrädigten

geltend; dier Haftung der Beklagten ist dern Grunde nar;h unstreitigl. Die Klägerin

stellte dem Geschädigten rnit Rechnung vom 30.10.201i! insgesamt 3:255,14 € netto

(brutto 387i3,62€) für die A,nmietung eines Porsche Cetyenne in der Zerit vom

26.6,2O12 kris 1 3.'7.2012 in Rechnung. Wegen der Detiails der Rechnurrg wird auf die

bei derr Akten bef indliche l\blichtung, Bl. 1 1-12 verwiesen. Die Beklagt;e zahlte

hierauf 1314,52 €,

Die Klägerin ist derAnsicht, die Beklagte sei zum Ausglerich der gesarnten Rechnung

verpflic;htet Sie behauptet hierzu, die Anmietung eines; entsprechendern PKW zu

einem güns;tigeren als dem ihrerseits dem Geschädigten in Rechnung gestellten

Betrag, sei im streitgegenständlictren Zeitraum nicht rnöglich gewesen, Die Klägerin

trägt ferner umfangreich zur ihrer Ansicht nach maßgeblii;hen oder nicht

maßge blicl-ren (Schätz-)Gru nd lagen fu r die angemessene Berech nu n g der

ersatzfäfrigen Mietwagenkosten im Falle der Anmietung eines PKW nerch einern

Verkehrsurrfall im Allgemeinen ver.

Die Klägerin beantragt,

dir: Beklagte zu verurteilen, an sie 1940,62 € zuzüglicl'r Zlinsen in Höl-re von 5

Prozentpurrkten über dem jeweiligen Basiszinssatz pro Jahr seit dem t3.11.2013,

sowie vorgerichtliche Rechtsanwaltskosten in Höhe von 192,90 € zu zahlen.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.
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Die Beklagrle ihrerseits trägt ebenfalls umfangreich zu ihrer Ansicht nach

rnaßgeblicfren oder nicht nraßgeblichen (Schätz-)Grurrd lagen für die etngemessene

Berechnun(g der ersatzfähigen Mietwagenkosten im Fialle der Anmieturng eines PKW

nach einenr Verkehrsunfall im Allgemeinen vor. Sie m,3int, mit der erbrachten

Zahlung sämtliche berechtigte Forderungen des Geschtidigten irrr Hinblick auf ihm

entstandene Mietwagenkosten ausgeglichen zu haben.

Wegen desi weiteren Sachvoftrages der Parteien wird auf die gewechselten

Schriftsätze Bezug genommen.

E4tscheidunqsqründe

Die Klage i:st begründet.

Der Klägerin stehen gegenr die Beklagte aus abgetretenrlm Recht iVrrr $ 823 | BGB

und den straßenverkehrsrechtlichen Haftungsnormen SchadensersaLzansprüche in

HÖhecierge|tendgemachten194O,62€zu'DemGesr:hadigterrnistein
ersatzfähigr3r Schaclen wegen der u nfallbedingten I nansp ruch nah me tlines

Mietwagenr; in Höhe von 3255,14 € netto entstanden. Eine n-ritverschuldensbedingte

Ktirzung de,r Ansprüche de,s Geschädigt*n ffiorrmt nicht in Eletracht. Eine

solche käme überhaupt nur dann in Betracht, wenn de,r t3eschädigte bei zumutbarem

Ar,rfwand ein günstigeres Angebot als das in Anspruch genommene h;ätte erhalten

könnerr. Dies ist aber gerade nicht der Fall.

lnsoweit kann es letztlich dahinstehen, ob die Bektagte cler substantiieften

Behauptung der Klägerin dahingehend, die Anmietungt eines entsprechenden PKW

zu einem grunstigeren als dlem ihrerseits dem Geschäcligtten in Rechnung gestellten

Betrag, sei im streitgegenstandlichen Zeitraum nicht nrö13lich geweserl, Überhaupt

wirksam errtgegengetreten ist. Dies hätte nach Ansicht des erkennencien Gerichts

angesir:;hts der Tatsache, class es nicht um die Anmietung eines Stan<Jard-PKW geht

sondern um die Anmietungl eines Fahrzeugs der Luxursklasse, we lches nur von

wenigen'Vermietern vorgelralten wird, erfordeft, dass rlie Beklagte wenigstens etn

konkretes g[rnstigeres Angebot - und sei es auch nur grundsätzlicher Art - dargelegt

hätte. Dies hat sie nicht getan.

Selbst wenn sie dies getan hätte, so stünde es zur Üb,er,zeugung des Gerichts

dennoch fest, dass den Ge,schädlgten 

- 

ein Mitr,rerschuldensvotwurf nicht

trifft. Bereits; eine einfache lnternetrecherche ergibt, das:; maßgebliche Autovermieter

erheblir:h höhere Preise verlangen, alS von der Klägerirn dem Geschädigten

berechnet (2.8.: Sixt,224 € pro Tag, Erento: zwischen 179,-. und 250 € pro Tag, Avis

selbst 1gg € pro Tag jeweils gegenüber 174,5O € laut streitgegenstänrJlicher
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Rechnung). Mehr als eine solche lnternetrecherche, die ' I n

Kfz-Haftpflir:htversicherungen in zahlreichen Fällen vorn Geschädigten gerade

fordern, darnit diese nicht mitverschuldensbedingt Kürz:ungen ihrer An:;prÜche

befürchten müssen, wäre aber auch dem Geschädigten nicht

abzufordern gewesen. lrgendeine Kenntnis über ein giin:stigeres als das in Anspruch

genomft1en Angebot der Klägerin hätte der Geschädig1.e daher bei zunrutbarem

Aufwand garr nicht erhalten können. Eine mitverschuldensbedingte Kürzung der

Ansprüche kommt damit nicht in Betracht. Hierauf hat rJas Gericht im F(ahmen der

Erörterung der Sach- und Ftechtslage im Termin zu rnurnrJlichen Ve'rltandlung vom

3.2.2A14 ausdrücklich hingewiesen^ Da es gerichtsbekannt ist, dass die Über eine

lnternetrecherche zu ermitlelnden Preise eher unter dern marktdr-trchschnittlichen

Preisen als [rber diesen liegen, ist daher unabhängig von den in Tabellen und

Spiegeln gleich welcher Art genannten Preisen davon rauszugeherr, dass dem

Geschädigten ne günstigere als die gevrählte Anmietung

tatsächlich nicht möglich war.

Der Zinsanspruch und der Anspruch auf die titulierten 'vorgerichtlichen Anwaltskosten

erl3eben sich aus Verzugsgesichtspunkten.

Die Nebenerntscheidungen beruhen auf $$ 91 , 709 ZP'C.

Rec hts beh elfs be leh ru n g :r

Gegen dies,es Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung für jeden ztrlässig, der durch

dieses Urteil in seinen Rechten benachteiligt ist,

a) wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 600,00 EUR übersteigt oder

b) wenn dier Berufung in dem Urteil durch das Amtsgericht zugelassen worden ist,

Die Berufung muss lnnerhalb elner Notfrist von einem Monat nach Zustellung

drrzses Urteils schriftlich bei dem Landgericht Essen, Zweigertstr.52,4.5130 Essen,

eingegangern sein. Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen

das die Berufung gerichtet wird, sowie die Erklärung, dlar;s gegen dieses Urteil

Berufung eingelegt werde, enthalten.

Die Berufung ist, sofern nic;ht bereits in der Berufungss;chrift erfolgt, binnen zwei

Monaten nach Zustellung clieses Urteils schriftlich gegr=nüber dern Larrdgericht Essen

zu begrLrnden.

Die Parteien müssen sich vor dem Landgericht Essen durch einen Rer:htsanwalt

vertreten lassen, insbesondere müssen die Berufungs- urnd die

Berufungsb,egrLtndungsschrrift von einem solchen unterzeichnet sei n.

Mit der Berrufungsschrlft soll eine Ausfertigung oder begl;aubigte Abschrift des
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angöfochtenen Urteils vorgelegt werden.

Kausträter
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